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Aufnahmeantrag 
Ich beantrage die Mitgliedschaft im Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., Abteilung Leichtathletik.

Hinweis: Die folgenden Angaben sind für für die Bearbeitung des Aufnahmeantrages, die Mitglie-
derverwaltung und den Sportbetrieb erforderlich. Bitte alle Angaben deutlich lesbar schreiben. 

Pflichtangaben:

Vorname: Nachname: Mitgliedschaft:

aktiv

(    )

passiv

(    )Straße, Hausnummer: PLZ - Ort:

Geschlecht:

Geburtsdatum: Telefon/Mobil weiblich

(    )

männlich    

(    )

andere    

(    )

E-Mail-Adresse: (sehr wichtig zum digitalen Rechnungsversand!) Staatsangehörigkeit*:

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung (Auszug siehe Anlage) und 
Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.

Das Merkblatt über die Informationspflichten des Vereins gemäß Artikel 13 
und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Ver-
einszwecken durch den Verein und damit auch an andere Mitglieder des Ver-
eins (Trainer, Betreuer, Fahrgemeinschaften etc.) weitergegeben werden dür-
fen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der 
vorgenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder 
teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 


_____________________               _________________________________

Ort, Datum                                       Unterschrift


Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen zusätzlich erforderlich: 
Ich erkläre mich mit dem Aufnahmeantrag der oben genannten Person ein-
verstanden und übernehme die gesamtschuldnerische Haftung für sämtliche 
Verpflichtungen, die ihr aus der Mitgliedschaft im Düsseldorfer Sport Club 
1899 e.V. entstehen.

Leichtathletik
Eintritt zum: 

01. ____.  20____

Mannschaft / Gruppe: 

Beiträge/Gebühren: 
Aufnahmegebühr                 25,00 €

Sportversicherung (jhrl.)        2,50 €

Post. RE-Versand                  5,00 €

Zahlung auf Rechnung          5,00 €

(derzeitiger Stand, kann kurzfristig angepasst werden) 

Jahresbeiträge 
gültig ab 01.01.2021 
Gymnastik 
Frauen-Gymnastik                84,00 €

Kinderturnen

3 bis 5 Jahre                        84,00 €


Leichtathletik 
6 bis 69 Jahre                      96,00 €

Studierende*/Azubis*            60,00 €


Familienbeitrag                  150,00 € 
Passiv                                   36,00 €

Auswärtige                           24,00 €

Sonderbeitrag für Menschen  
mit Beeinträchtigungen*         60,00 €

*Nachweis ist jährlich unaufgefordert einzureichen

Vorname: Nachname:

___________________________ 
Ort, Datum 

______________________________________ 
Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s

Eingang: Mitgliedsnummer: Beitragsbeginn: Beitrag:

Zahlungen - Erteilung eines SEPA-Lastschrfitmandats Gläubigeridentifikationsnummer 

Zahlweise: (   ) LS-Einzug jährlich (   ) LS-Einzug quartalsweise DE08ZZZ00000314687

 Kontoinhaber (Vorname, Nachname): Ich ermächtige den DSC99, gemäß meiner Angaben, den fälligen Mitgliedsbeitrag von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich unser Kreditinstitut 
an, die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

IBAN: 

_________________________

Ort, Datum

__________________________________________

Unterschrift

DE  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  

*freiwillige Angabe, erforderlich in der Abteilung Fußball

Diesen Aufnahmeantrag 
kannst Du auch digital 

ausfüllen!
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von 
Mannschaften angefertigt und in den Medien veröffentlicht werden dürfen. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet 
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 
hierbei nicht ausgeschlossen werden.  

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Ver-
ein erfolgen. 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Düsseldor-
fer Sport-Club 1899 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 
verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte 
wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffent-
licht werden dürfen. 

_________________    _____________________________________________  
Ort, Datum                                     Unterschrift Antragsteller/in (ab Alter 14)  

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur 
Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

_________________    _____________________________________________  
Ort, Datum                                     Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s 

Bitte beachten: Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, sind die Einwilligung des Minderjährigen 
und die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter/s erforderlich.  

Ein Widerruf ist zu richten an:  
Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., Postfach 30 02 13 - 40402 Düsseldorf 
info@dsc-1899.de 
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Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO  
Nach Artikel 13 und 14 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat der Verantwortliche einer betroffe-
nen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informati-
onspflicht kommt dieses Merkblatt nach.  

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:  
Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB, Herrn Hans-Leo Laugs, 
Postfach 30 02 13, 40402 Düsseldorf, E-Mail: info@dsc-1899.de 

2. Kontaktdaten des Ansprechpartners für Datensicherheit::  
Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., Ansprechpartner Datensicherheit, Postfach 30 02 13, 40402 Düsseldorf, E-Mail:   
datensicherheit@dsc-1899.de 

3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:  
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung 
zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes).  
Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb der Landesfachver-
bände an diese weitergeleitet.  
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der Be-
richterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten 
der Fachverbande veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt.  

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:  
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines 
Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das 
Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb der Fachverbände.  
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, er-
folgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.  
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Printmedien 
erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse 
des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In 
diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen 
der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Vereins veröffentlicht.  

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:  
Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände teilnehmen, 
werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an 
den jeweiligen Landesfachverband weitergegeben.  
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die kontoführende Bank wei-
tergeleitet.  

6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriteri-
en für die Festlegung der Dauer:  
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.  
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere 
zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird 
die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.  
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es 
sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder 
Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins 
an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammenset-
zung der Mannschaften zugrunde.  
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft 
gelöscht.  

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgen-
den Rechte zu:  

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,  
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,  
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,  
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,  
• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,  
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,  
• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO  
• das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.  
8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:  
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben.  

Ende der Informationspflicht                  Stand: Mai 2018
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Auszug aus der Satzung  
Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 

(2) Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher formularmäßiger Aufnahmeantrag an den 

Verein zu richten. 

(3) Der Aufnahmeantrag eines/einer Minderjährigen bedarf der schriftlichen Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. Mit 

der Einwilligung wird die Zustimmung zur Wahrnehmung der Mitgliederrechte und ‐pflichten durch das minderjähri-
ge Mitglied erteilt. Der gesetzlichen Vertreter haftet zugleich persönlich gegenüber dem Verein für die Beitragspflich-
ten des Minderjährigen bis zu dessen Volljährigkeit. 


(4) Mit der Abgabe des unterzeichneten Aufnahmeantrags erkennt das Mitglied die Vereinssatzung und die Vereinsord-
nungen in der jeweils gültigen Fassung an. Über die Aufnahme entscheidet der jeweilige Abteilungsvorstand. Mit 
dessen Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. 


(5) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet werden. Ein Rechtsmittel 
gegen die Ablehnung der Aufnahme besteht nicht. 


Beendigung der Mitgliedschaft  
(1) Die Mitgliedschaft endet 


a. durch Austritt aus dem Verein (Kündigung) 

b. durch Tod 

c. durch Erlöschen der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen 

d. durch Ausschluss aus dem Verein. 


(2) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschafts-
verhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unbe-
rührt. Vereinseigene Gegenstände sind dem Verein herauszugeben oder wertmäßig abzugelten. Dem austretenden 
Mitglied steht kein Anspruch auf Rückzahlung überzahlter Beiträge zu. 


(3) Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung an die Geschäftsadresse des Vereins. 
Der Austritt kann mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres erklärt werden. Der 
Abteilungsvorstand kann davon abweichend diesen Bindungszeitraum auf Halbjahre oder Quartale reduzieren. 


Beiträge  
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, Beiträge zu zahlen. Es können zusätzlich Aufnahmegebühr, Umlagen und Gebühren 

für besondere Leistungen des Vereins sowie abteilungsspezifische Beiträge erhoben werden. 

(2) Über Höhe und Fälligkeit sämtlicher Zahlungen nach Absatz (1) entscheidet die Abteilungsversammlung auf Vor-

schlag des Abteilungsvorstandes nach Absprache mit dem geschäftsführenden Vorstand. Umlagen können bis zur 
Höhe des Dreifachen des jährlichen Mitgliedsbeitrages festgesetzt werden. Beschlüsse über Beitragsfestsetzungen, 
Umlagen usw. sind den Mitgliedern bekanntzugeben. 


(3) Fällige und in Zahlungsverzug befindliche Forderungen werden vom Verein zuzüglich Verzugszinsen (§§ 247, 288 
BGB) außergerichtlich und gerichtlich geltend gemacht. Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen.


(4)  Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung, der Anschrift sowie der Mailadresse/Te-
lefonnummer mitzuteilen.  

§ 5


§ 7


§ 8


